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Erwägungen

E. 2
besondere Rolle spielen die Eignungskriterien im selektiven Verfahren. Hier wird die
Eignung der Anbieter aufgrund eines Teilnahmeantrags in einem gesonderten Verfahren
vorab geprüft (so genannte Präqualifikation). Nur wer die Eignungskriterien (in
genügendem Mass) erfüllt, darf im selektiven Verfahren ein Angebot einreichen. Zweck der
- gegenüber dem offenen Verfahren zusätzlich vorgeschalteten - Eignungsprüfung ist die
frühzeitige Ermittlung derjenigen Anbieter, die grundsätzlich fähig und in der Lage sind,
den konkret ausgeschriebenen Auftrag angemessen auszuführen bzw. die (rechtzeitige)
Ausscheidung derjenigen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen (vgl. Peter Galli/Daniel
Lehmann/Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich
1996, Rz. 153). b. In Art. XI Ziff. 2 Bst. b ÜoeB wird festgehalten, dass bei selektiven
Verfahren, bei denen keine ständige Liste qualifizierter Anbieter verwendet wird, die Frist
für die Vorlage des Antrags auf Einladung zur Angebotsabgabe in keinem Fall kürzer sein
darf als 25 Tage, gerechnet vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an. Damit
übereinstimmend verlangt die gestützt auf Art. 17 BoeB erlassene innerstaatliche Regelung
in Art. 19 Abs. 3 Bst. b der Verordnung vom 11. Dezember 1995 über das öffentliche
Beschaffungswesen (VoeB, SR 172.056.11) die Einhaltung einer Minimalfrist von 25
Tagen für entsprechende Anträge. Die Schweizerische Post setzte in ihrer Ausschreibung
vom 28. Juni 2002 in Ziff. 3.7 eine Frist an von 25 Tagen für die Einreichung der
Teilnahmeanträge, womit sie die genannte Minimalfrist einhielt. In Ziff. 3.4 der
Ausschreibung stellte sie zur Hauptsache auf die Leistungsfähigkeit des Anbieters ab und
forderte zur Prüfung dieses Eignungskriteriums in Ziff. 3.5 von den Interessenten
verschiedene Nachweise. Dabei handelt es sich, wie die Vergabeinstanz zutreffend
vorbringt, durchwegs um zulässige Eignungsnachweise, wie sie auch in Anhang 3 VoeB als
Beispiele aufgeführt werden (vgl. die dortigen Ziff. 8, 12 und 17). Art. 9 Abs. 1 VoeB hält
in diesem Sinne fest, die Auftraggeberin könne für die Überprüfung der Eignung der
Anbieterinnen insbesondere die in Anhang 3 genannten Unterlagen erheben und einsehen.
Damit steht auch fest, dass die Eignung durch die Vergabebehörde zu prüfen ist, und zwar
aufgrund der mit dem Teilnahmeantrag binnen Frist eingereichten Unterlagen (vgl.
Galli/Lehmann/Rechsteiner, a.a.O., Rz. 337). Werden die verlangten Nachweise erst nach
Ablauf der Antragsfrist - etwa im Laufe eines Beschwerdeverfahrens vor der BRK -
erbracht, so können sie als verspätet nicht (mehr) berücksichtigt werden. Denn nach Art. 19
Abs. 1 BoeB müssen die Anbieterinnen ihre Anträge auf Teilnahme und ihr Angebot
schriftlich, vollständig und fristgerecht einreichen. Das Gebot der Einhaltung der Fristen
wird im öffentlichen Beschaffungswesen auch bedingt durch die Grundsätze der
Gleichbehandlung der Anbieter (Art. 8 Abs. 1 Bst. a BoeB) und der Transparenz des
Vergabeverfahrens (Art. 1 Abs. 1 Bst. a BoeB; vgl. Entscheid der BRK vom 13. August
1998, veröffentlicht in VPB 63.18 E. 3b). Den Anforderungen an die Vollständigkeit ist die



Beschwerdeführerin mit Bezug auf die von der Vergabebehörde für die Eignungsnachweise
verlangten Unterlagen binnen Frist nicht bzw. nur ungenügend nachgekommen. So fehlten
namentlich die eigentlichen Nachweise mit Bezug auf die Bezahlung von Sozialabgaben
und

E. 3
Steuern sowie betreffend vergleichbare Abnehmer. Aus welchen Gründen die
Beschwerdeführerin die Nachweise nicht rechtzeitig erbracht hat, kann dabei keine Rolle
spielen. Es kann daher nicht gesagt werden, die Schweizerische Post habe
vergaberechtswidrig gehandelt und Bundesrecht verletzt, indem sie im Rahmen der
Teilnehmerauswahl die Beschwerdeführerin nebst den 13 Anbietern, die fristgemäss Antrag
gestellt und die für die Eignungsnachweise verlangten Unterlagen vollständig und
fristgerecht eingereicht haben, nicht als Anbieterin zur Angebotsabgabe eingeladen hat.
Entsprechend kann dem Begehren, die Beschwerdeführerin sei für das Verfahren der
Offerteingabe ebenfalls zuzulassen, nicht entsprochen werden. Daran vermögen auch die in
der Beschwerdeschrift enthaltenen Vorbringen nichts zu ändern. Die Beschwerde ist
demnach als unbegründet abzuweisen.
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